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36 Wirtschaftstreuhänder

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §3 Z2;

WTBG 1999 §118 Abs1;

WTBG 1999 §120;

WTBG 1999 §163 Abs2;

WTBG 1999 §163 Abs3;

1. AVG § 3 heute

2. AVG § 3 gültig ab 01.01.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2011

3. AVG § 3 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

4. AVG § 3 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Im E vom 14. Jänner 1986, 85/04/0221, ging der VwGH davon aus, dass bezüglich der örtlichen Zuständigkeit in

Angelegenheiten, die Wirtschaftstreuhänder betre<en, auf den jeweiligen Berufssitz des Wirtschaftstreuhänders

abzustellen ist. Hierzu verwies der VwGH auf § 3 lit b AVG 1950, der mit der nunmehr in Geltung stehenden Fassung

des § 3 Z 2 AVG im Wesentlichen übereinstimmt. Der VwGH hat in dieser Entscheidung somit klargestellt, dass es sich

bei Bescheiden der Kammer der Wirtschaftstreuhänder um Sachen handelt, die sich auf den Betrieb eines

Unternehmens beziehen. Diese Rechtsprechung ist auch auf den vorliegenden Fall übertragbar. Auch bei einem

Disziplinarverfahren gegen einen Wirtschaftstreuhänder, in welchem diesem ein Berufsvergehen nach § 120 WTBG

1999 vorgeworfen wird, handelt es sich um eine Sache, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer

sonstigen dauernden Tätigkeit im Sinne des § 3 Z 2 AVG bezieht: Gemäß § 118 Abs 1 WTBG 1999 unterliegen dem

Disziplinarrecht die ordentlichen Mitglieder gemäß § 163 Abs 2 leg cit und die außerordentlichen Mitglieder gemäß §

163 Abs 3 leg cit. Nach den genannten Bestimmungen sind ordentliche Mitglieder der Kammer der

Wirtschaftstreuhänder alle jene, die durch Bestellung oder Anerkennung zur selbständigen Ausübung eines

Wirtschaftstreuhandberufes berechtigt sind, und außerordentliche Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder

alle Berufsanwärter.Im E vom 14. Jänner 1986, 85/04/0221, ging der VwGH davon aus, dass bezüglich der örtlichen

Zuständigkeit in Angelegenheiten, die Wirtschaftstreuhänder betre<en, auf den jeweiligen Berufssitz des

Wirtschaftstreuhänders abzustellen ist. Hierzu verwies der VwGH auf Paragraph 3, Litera b, AVG 1950, der mit der

nunmehr in Geltung stehenden Fassung des Paragraph 3, Zi<er 2, AVG im Wesentlichen übereinstimmt. Der VwGH hat

in dieser Entscheidung somit klargestellt, dass es sich bei Bescheiden der Kammer der Wirtschaftstreuhänder um

Sachen handelt, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens beziehen. Diese Rechtsprechung ist auch auf den

vorliegenden Fall übertragbar. Auch bei einem Disziplinarverfahren gegen einen Wirtschaftstreuhänder, in welchem

diesem ein Berufsvergehen nach Paragraph 120, WTBG 1999 vorgeworfen wird, handelt es sich um eine Sache, die

sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer sonstigen dauernden Tätigkeit im Sinne des Paragraph 3, Zi<er 2,

AVG bezieht: Gemäß Paragraph 118, Absatz eins, WTBG 1999 unterliegen dem Disziplinarrecht die ordentlichen

Mitglieder gemäß Paragraph 163, Absatz 2, leg cit und die außerordentlichen Mitglieder gemäß Paragraph 163, Absatz

3, leg cit. Nach den genannten Bestimmungen sind ordentliche Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder alle

jene, die durch Bestellung oder Anerkennung zur selbständigen Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes

berechtigt sind, und außerordentliche Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder alle Berufsanwärter.
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